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AAÄSIDENTENK ONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium des 
Na ti ona l ra tes 

Parlament 
1010 Wien 

, O~· 
................ " .\., .. , "." .. ,," 

',iW3 
;,; ..... [ ...... 

Wien; am 9.11.1993 

Ihr Zeichen/Schreiben (10m: Unser Zeichen: 
R-993/R//'1i 

Durchwahl : 
514 

Betr~ff~ Entwurf eines Bundesgesetzes zum Schutz vor 
gefährlichen Produkten (Produktsicherheits­
gesetz 1994 - PSG 1994) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster-

reichs übermittelt in der Rnlage 2S Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den G~t;)eralsekretär: i/l : I ' 

;/ 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für 
Gesundheit} Sport und 
Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

R b s ehr i f t 

Wien} am 9.11.1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
GZ 70 4S52/2-I/B/7/93 27.9.1993 

Unser Zeichen: 
R-993/R/l1i 

Durchwahl: 
514 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes zum 5chutz vor 
gefährlichen Produkten (Produktsicherheits­
gesetz 1994 - PSG 1994) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs beehrt sich} dem Bundesministerium für Gesundheit} 

5port und Konsumentenschutz zu dem im Betreff genannten 

Entwurf folgende 5tellungnahme bekanntzugeben: 

Zu § 3: 

Rus den Erläuterungen zu Rbs.1 (5. 24 und 25) geht hervor} 

daß die Legaldefinition des Begriffes "Produkt" dem Pro­

dukthaftungsgesetz (PHG)} BGBl.Nr.99/1988 idF 

BGBl.Nr.95/1993} nachgebildet ist. In der Produktdefinition 

des PHG heißt es jedoch ausdrücklich} daß land- und forst­

wirtschaftliehe Naturprodukte} solange sie noch keiner 

ersten Verarbeitung unterzogen worden sind} vom Geltungsbe­

reich der Produkthaftung ausgenommen sind. Weiter umfaßt 

auch das Lebensmittelgesetz (LHG 1975)} das als 5pezialge­

setz im Sinne des § 2 Rbs. 1 des vorgelegten Entwurfes zu 

sehen ist} seinerseits auch Produkte der Land- und Forst­

wi r tschaft. 
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Es wird daher beantragt~ den § 3 Rbs.1 mit e2nem vorletzten 

Satz wie folgt zu ergänzen: "Rusgenommen sind land- und 

forstwirtschaftliehe Naturprodukte (das sind Boden-, Vieh­

zucht- und FischereierzeugnisseJ und Wild, solange sie 

noch keiner ersten Verarbeitung unterzogen worden sind. " 

Zu § 4: 

Der in Rbs.1 aus dem Lebensmittelgesetz 1975 übernommene 

Begriff des Inverkehrbringens wird für das P5G 1994 aLs zu 

weitgehend betrachtet. RbgeLehnt wird~ daß insbesondere 

schon das Herstellen und Lagern eines Produktes ein Inver­

kehrbringen im Sinne dieses Gesetzes bedeutet. 

Rbs.3 soll ergänzt werden wi e foL gt: " .... J einen ausl än­

disehen HerstelLer in österreich vertreten 

Zu § 5: 

Die äußerst ungenaue Formulierung in Rbs.1 "die Wahrung 

eines hohen Schutzniveaus" wird abgeLehnt. 

Zu § 6: 

Es wird angeregt in Rbs.1 festzulegen~ wer als geeignet 

gilt zu überprüfen~ ob die Produkte sicher sind. 

Zu § 7: 

Die in Rbs.2 vorgesehene entschädigungslose Zurverfügung­

stellung von Produkten~ deren Gefährlichkeit vermutet wird~ 

wird abgelehnt. Da die Untersuchungen im öffentlichen Inter­

esse vorgenommen werden~ sollte dem Eigentümer ein Rnspruch 

auf eine angemessene Entschädigung eingeräumt werden. 

Zu § 8: 

Die Textierung der Z 9 steht nicht mit den Erläuterungen im 

Einklang. Rufgrund der Erläuterungen müßte angenommen wer­

den~ daß die Vernichtung unter geeigneten Bedingungen nur 

so zu verstehen ist~ daß ein Produkt fachgerecht zu entsor­

gen ist. Der Wortlaut der Z 9 ist jedoch so zu verstehen~ 

daß der Hersteller oder Importeur ein Produkt nötigenfaLLs 
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zu vernichten hat J wenn dieses nicht den 5icherheitsanfor­

derungen entspricht. 

Zu § 11: 

Es wird zu Rbs.3 beantragt J daß eine Gegenzeichnung durch 

den Betriebsinhaber J dessen 5tellvertreter oder einen 

Beauftragten zu erfolgen hat. Weiter wäre in diesem Para­

graphen zu normieren J daß das Überprüfungsorgan sich vor 

Betreten der Betriebsanlage beim Betriebsinhaber zu melden 

hat J da dieser im allgemeinen über entsprechende Rufzeich­

nungen und Kenntnisse verfügt J die andere Belegschaftsmit­

glieder möglicherweise nicht haben. Hier sollte § 338 GeWO 

1973 herangezogen werden J nicht das Lebensmittelgesetz. 

Zu § 12: 

Rbs.3 wird abgelehnt. Es sollte zumindest normiert werden
J 

daß die vorläufige Beschlagnahme als aufgehoben gilt
J 

wenn 

der schriftliche Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde 

nicht binnen einer Frist von 14 Tagen zugestellt ist. Es 

scheint nicht zumutbar J daß nachgeforscht werden mUß
J 

ob 

ein Bescheid innerhalb einer gewissen Frist ergangen ist 

oder nicht. 

Zu § 13: 

Rbs.2 ist zu weit gefaßt J da es dadurch auch 5icherheitsor­

ganen ermöglicht wird J eine vorläufige Beschlagnahme durch­

zuführen. Es ist zu bezweifeln J daß solche Organe die nöti­

ge Rusbildung haben J um erkennen zu können
J 

ob ein Produkt 

sicher ist oder nicht. Im Vergleich dazu mögen die Rnforde­

rungen des § 10 Rbs.4 herangezogen werden. 

In Rbs.4 wird eine unzumutbar lange Frist festgesetzt. 
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Das Verfahren sollte nicht binnen 14 Tagen eingeleitet
J 

san­

dern beendet sein. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 2S Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzböck 

Der Generalsekretär: 

gez. Dipl.Ing. Dr. Fahrnberger 
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